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1 Thematik 

„Fussgängerstreifen sind die für die Fussgänger bestimmten Übergänge über die Fahr-
bahn, auf welchen sie gegenüber dem strassengebundenen Verkehr den Vortritt haben.“1  

2 Empfehlungen zur Anordnung 

2.1 Grundsätzliches 

Fussgängerstreifen (FGS) sind wichtiger Teil des Fussverkehrsnetzes und müssen des-
halb wunschliniengerecht angelegt werden. Sie müssen bei Tag wie bei Nacht gut erkenn-
bar sein. 

2.2 Verkehrsorientierte Strassen innerorts 

Fussgängerstreifen dienen insbesondere dazu, dem Fussverkehr das vortrittsberechtigte 
Überqueren von verkehrsorientierten und stark belasteten Strassen zu ermöglichen. 
Grundsätzlich ist dabei die Anordnung einer Mittelinsel anzustreben. Bei hohen Fuss-
gängermengen und sehr hoher Verkehrsbelastung muss zusätzlich die Anordnung einer 
Lichtsignalanlage geprüft werden. 

2.3 Siedlungsorientierte Strassen und tempobeschränkte Zonen 

Bei siedlungsorientierten Strassen ist die Zweckmässigkeit von Fussgängerstreifen zu 
prüfen. In Tempo-30-Zonen ist das Überqueren der Strasse überall zulässig; deshalb wird 
dort in der Regel auf Fussgängerstreifen verzichtet. Ausnahmen sind durch die Verord-
nung über die Tempo-30-Zonen  und die Begegnungszonen [1] definiert; d.h. Fussgänger-
streifen können dort angeordnet werden, wo ein hohes Schutzbedürfnis besteht, insbe-
sondere bei Schulen und Heimen. In Tempo 20-Zonen werden wegen des Vortrittsrechtes 
für den Fussverkehr keine Fussgängerstreifen angeordnet 

2.4 Ausserortsstrassen 

Gemäss Signalisationsverordnung (SSV) [2] sind Fussgängerstreifen auf Ausserorts-
strassen nicht generell ausgeschlossen. Es wird aber empfohlen, sie dort nur ausnahms-
weise und in begründeten Fällen anzuordnen. Eine Absicherung mit einer Mittelinsel wird 
unbedingt empfohlen. 

2.5 Checkliste Fussgängerstreifen 

Die nachfolgende Checkliste dient der Überprüfung von bestehenden Fussgängerstreifen. 
Die Planung neuer Fussgängerstreifen erfolgt nach den Kriterien der überarbeiteten Norm 
SN 640 241 [3]. 
Zunächst soll anhand Pkt. 2 der Checkliste (Betriebstechnische Voraussetzungen für die 
Anordnung eines FGS) das Erfordernis eines Fussgängerstreifens geprüft werden. Für die 
Planung kommen dann die Kriterien aus Pkt. 5 (Beurteilung vor Ort) zum Tragen. Aus 
dieser Beurteilung sind dann gegebenenfalls zusätzliche Massnahmen abzuleiten. 

  

                                                   
1 SN 640 241 (Stand 2001) [8] 
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2.5.1 Beispiel für die Überprüfung eines Fussgängerstreifens 

 

 

Abbildung 1: beispielhafte Überprüfung der betriebstechnischen Voraussetzungen anhand der Checkliste 
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Abbildung 2: beispielhafte Aufnahme vor Ort anhand der Checkliste 
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Abbildung 3: beispielhafte Beurteilung vor Ort anhand der Checkliste 
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Abbildung 4: gegebenenfalls Darstellung zusätzlicher Massnahmen 
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